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Bericht der Bundesregierung über die Lage behinderter Menschen und die Entwicklung ihrer Teilhabe

BT-Drs. 16/13829

Die Politische Interessenvertretung behinderter Frauen im Weibernetz e.V. begrüßt die Anhörung sehr, insbesondere weil dem o.g. Bericht der Bundesregierung über die Lage behinderter Menschen aus geschlechtsspezifischer Sicht Einiges hinzuzufügen ist, um die aktuelle Teilhabe von Frauen und Mädchen mit Behinderung abzubilden.

Grundsätzlich ist der Bericht der Bundesregierung über die Lage behinderter Menschen ein wichtiger Beitrag, um ein Bild über die Entwicklung der gesellschaftlichen Teilhabe von Menschen mit Behinderung zu bekommen. Da sich die Lebenssituation von Frauen/Mädchen und Männern/Jungen mit Behinderung unterscheidet (s.u.), müssen diese Unterschiede auch im Behindertenbericht deutlich werden. Nur so können geeignete Maßnahmen zur Gleichberechtigung von Frauen und Männern mit Behinderung entwickelt werden.
Erfreulicherweise ist der Bericht (fast durchgängig) in einer geschlechtergerechten Sprache verfasst. Zudem wird die Situation von Frauen an verschiedenen Stellen benannt
.

Es ist jedoch auffällig, dass die Situation von Frauen überwiegend dann benannt wird, wenn positive Zahlen vorliegen. Dieses Herausstellen von Erfolgen bei der Geschlechtergerechtigkeit ist sehr gut, hingegen fällt darüber hinaus auf, dass in den Bereichen, bei denen noch Herausforderungen zur Geschlechtergerechtigkeit bestehen, keine geschlechtsspezifischen Daten angeführt werden. Und das, obwohl die Bundesregierung über weitere geschlechtsdifferenzierte Daten verfügt, wie unten in der Stellungnahme zu einzelnen Bereichen des Berichts deutlich wird.
So wird im vorliegenden Bericht in wesentlichen Teilen der beruflichen Teilhabe darauf verzichtet, die Lebenssituation von Frauen und Männern differenziert zu betrachten. Weder im Bereich der Schulbildung noch zu arbeitsmarktpolitischen Programmen wie job4000, zur Situation in Integrationsprojekten oder in Werkstätten für behinderte Menschen sind geschlechtsspezifische Aussagen getroffen worden. Auch wird keine geschlechtsdifferenzierte Arbeitslosenstatistik angeführt und im Bereich der Eingliederungshilfe und des persönlichen Budgets fehlt es im Bericht ebenfalls an Zahlen, welche die Lage von Frauen und Männern mit Behinderung differenziert betrachtet.
Weibernetz e.V. forderte bereits vor Erstellung des Berichts am 26. September 2008 für einige Themenfelder eine durchgängige geschlechtsdifferenzierte Betrachtung ein. Auch in der Stellungnahme zum vorläufigen Bericht vom 26. Juni 2009 wies die Politische Interessenvertretung behinderter Frauen auf Mängel bezüglich der Geschlechtersensibilität hin.
Grundsätzliche Unterschiede im Leben von Frauen/Mädchen und Männern/Jungen mit Beeinträchtigung
Um zu erläutern, warum es notwendig ist, einen Bericht zur Lage behinderter Menschen geschlechtsdifferenziert zu gestalten, seien hier einige Beispiele genannt. 
(sexualisierte) Gewalt
Frauen und Mädchen mit Behinderung sind überproportional häufig von sexualisierter Gewalt betroffen. Eine österreichische Studie von 1996 belegt, dass 60% der Frauen, die in Einrichtungen leben, Gewalterfahrungen haben 
. Die Dunkelziffer der gewalterfahrenen behinderten Frauen ist sehr hoch, weil es nicht immer zu Anzeigen kommt oder Frauen noch nicht einmal von ihrer Gewalterfahrung erzählen. Wie üblich kommen die meisten Täter wie nahe Angehörige oder Pflegepersonal aus Einrichtungen aus dem Nahbereich der Frauen/Mädchen.
Für Deutschland liegen bislang keine repräsentativen Zahlen vor. Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend hat jedoch eine Studie in Auftrag gegeben „Lebenssituation und Belastungen von Frauen mit Behinderungen und Beeinträchtigungen in Deutschland“, um Aussagen über das Ausmaß von Gewalt bei Frauen mit Behinderung in Deutschland treffen zu können.
Besonders gravierend ist der Umstand, dass trotz des (Fach-)Wissens um die hohe Betroffenheit bei Frauen und Mädchen mit Behinderung, weder die Behindertenhilfe noch das Hilfesystem gegen Gewalt ausreichend auf Frauen und Mädchen mit Behinderung eingestellt sind.

Beispiel:

Frau M. lebt seit ihrer Geburt mit einer Körperbehinderung. Sie lebt noch in der elterlichen Wohnung und wurde von ihrem Vater mehrfach sexuell missbraucht. Sie vertraut sich ihrer Mutter an, die ihr zunächst nicht glaubt. Schließlich erzählt sie einer Freundin alles. Diese rät ihr, sich in einer Frauenberatungsstelle Rat zu suchen. Da die Beratungsstelle nicht rollstuhlzugänglich ist, findet die Beratung zunächst telefonisch und dann in externen Räumen statt. Schließlich kann sich Frau M. bereit erklären, erst einmal in ein Frauenhaus zu gehen, um dort Schutz zu bekommen und nach weiteren Lösungen zu suchen. Ein Anruf klärt schnell, dass das einzige rollstuhlgerechte Frauenhaus in der nahen Umgebung voll belegt ist. In eine andere Stadt möchte Frau M. jedoch nicht ziehen, weil sie auf ein Umfeld mit möglichst wenig Barrieren angewiesen ist und sie in ihrer Stadt relativ gut klar kommt. Die Beraterin aus der Frauenberatungsstelle wendet sich an eine örtliche Beratungsstelle für behinderte Menschen, um eine Lösung zu finden. Hier erhält sie die Auskunft, dass Frau M. in das nahe Behindertenwohnheim ziehen könne. Das ist für Frau M. und die Beraterin jedoch abwegig, denn hier ist sie nicht vor (Männer-)Gewalt geschätzt. Doch schließlich hat Frau M. Glück: Nach zwei Monaten findet sich eine kleine Wohngruppe im Betreuten Wohnen, in der zwei weitere Frauen leben. Es lässt sich organisieren, dass nur Frauen die notwendige Assistenz und Pflege leisten, so dass Frau M. erst einmal vor männlicher Gewalt geschützt ist. Die Frauenberatungsstelle berät Frau M. weiter und begleitet sie.
Frau M. hatte Glück, dass gerade Platz in einer Frauenwohnung im Betreuten Wohnen frei war und der Träger erste Maßnahmen zum Schutz vor Männergewalt anbieten konnte (Assistenz/Pflege durch Frauen und Zusammenarbeit mit der Frauenberatungsstelle). Nicht allen Ratsuchenden kann so geholfen werden.

Denn auch wenn es in den letzten Jahren einige Verbesserungen gab, fehlt es an einer barrierefreien Infrastruktur bei der Hilfe nach Gewalterfahrungen. So sind z.B. lediglich 10 % der Frauenhäuser teilweise barrierefrei. Ähnlich sieht es bei Frauenberatungsstellen aus. Darüber hinaus sieht sich ein Großteil der Psychotherapeutinnen nicht in der Lage, mit behinderten Frauen, insbesondere mit Frauen mit Lernschwierigkeiten zu arbeiten.

In Einrichtungen der Behindertenhilfe fehlt es überwiegend an Leitfäden zum Umgang in Fällen von sexualisierter Gewalt. Auch gibt es kein Qualitätsmerkmal „Schutz vor Gewalt“. Hinzu kommt häufig eine Unkenntnis und Unsicherheit des Personals und eine fehlende Zusammenarbeit mit Frauenprojekten vor Ort. Zudem sind die Bewohner/innen in Einrichtungen häufig nicht sexuell aufgeklärt und haben nicht gelernt, ihre Grenzen zu erkennen und zu wahren. Die häufig fehlende Wahrung der Intimsphäre in Wohneinrichtungen verhilft auch nicht zu einer Wahrung der eigenen Grenzen.
Zur Stärkung und damit indirekt auch zur Prävention vor Gewalt wurden im SGB IX im § 44 Abs. 1 Nr. 3 „Übungen für behinderte oder von Behinderung bedrohte Frauen und Mädchen, die der Stärkung des Selbstbewusstseins dienen“ aufgenommen. Diese Übungen sollen im Rahmen des Rehabilitationssports stattfinden. In einem Modellprojekt „SELBST“ mit Finanzierung durch das BMFSFJ wurden Curricula für die Übungen und für die Ausbildung der Trainerinnen erarbeitet. Die Ergebnisse liegen seit Ende 2006 vor. Allerdings werden die Übungen im Rahmen des Rehabilitationssports bis heute nicht angeboten.
In Deutschland besteht dringender Handlungsbedarf, um mehr zum Schutz vor Gewalt gegen Frauen und Mädchen mit Behinderung zu tun. Auch die Behindertenrechtskonvention erkennt an, dass „Frauen und Mädchen mit Behinderungen sowohl innerhalb als auch außerhalb ihres häuslichen Umfelds oft in stärkerem Maße durch Gewalt“ betroffen sind (siehe Präambel). Zudem ist in Artikel 16 vorgesehen, dass die Vertragstaaten „alle geeigneten Maßnahmen (treffen), um jede Form von Ausbeutung, Gewalt und Missbrauch zu verhindern, indem sie unter anderem geeignete Formen von das Geschlecht und das Alter berücksichtigender Hilfe und Unterstützung für Menschen mit Behinderungen und ihre Familien und Betreuungspersonen gewährleisten, einschließlich durch die Bereitstellung von Informationen und Aufklärung darüber, wie Fälle von Ausbeutung, Gewalt und Missbrauch verhindert, erkannt und angezeigt werden können. Die Vertragsstaaten sorgen dafür, dass Schutzdienste das Alter, das Geschlecht und die Behinderung der betroffenen Personen berücksichtigen“. (Artikel 16, 2)

Gesundheit
In der Gesundheitsversorgung stoßen Frauen mit Behinderung auf verschiedene Barrieren. Praxen sind häufig nicht barrierefrei. Gerade in ländlichen Gebieten stellt dies ein großes Problem dar, denn behinderte Frauen verfügen seltener über einen eigenen PKW, um weit entfernte behindertengerechte Praxen zu erreichen. Entsprechend gibt es Frauen mit Behinderung, die noch nie bei einer Vorsorgeuntersuchung der Frauenärztin waren. Die Anzahl barrierefreier gynäkologischer Praxen mit einem entsprechenden verstellbaren Gyn-Stuhl kann man in Deutschland an einer Hand abzählen. Eine freie Wahl von Ärzt/innen und Therapeut/innen ist oft entsprechend nicht möglich.
Hinzu kommt eine häufige ärztliche Unkenntnis über die Auswirkungen von Behinderungen im Zusammenhang mit z.B. Schwangerschaft und Geburt oder Wechselwirkungen von z.B. Medikamenten gegen Muskelerkrankungen mit Hormonpräparaten.

Auch Symptome, die auf Gewalterfahrungen schließen können wie z.B. Schlafstörungen, Kopf- oder Bauchschmerzen, blaue Flecken, plötzliche Sprachstörungen, selbstzerstörerisches Verhalten werden häufig der Behinderung zugesprochen und nicht als Warnsignale wahrgenommen. Entsprechend erfolgt in diesen Fällen dann auch keine Hilfe.
Beispiel:
Frau L. ist infolge eines Unfalls querschnittsgelähmt. Sie wird schwanger und wird gut von ihrer Gynäkologin begleitet. Die Suche nach einer Entbindungsstation stellt sie allerdings vor Probleme. In den ersten beiden Kliniken wird ihr mit großer Unsicherheit begegnet, weshalb sie sich nicht entschließen kann, dort zu entbinden. Im dritten Krankenhaus soll sie schließlich ihr Kind auf die Welt bringen. Als die Geburt ansteht, fährt sie mit einer Freundin ins Krankenhaus. Im Kreissaal schlägt der Wehenschreiber nicht an, weshalb das Personal davon ausgeht, dass die Geburt noch einige Stunden dauern wird. Frau L. klagt jedoch über starke Kopfschmerzen und ist der Meinung, das Kind käme bald. Das Personal bestreitet dies fortlaufend, weil der Wehenschreiber immer noch nicht ausschlägt. Erst als das Köpfchen fast zu sehen ist, wird es hektisch. Nach der Geburt des Kindes erkennt das Klinikpersonal, dass sich die Wehen bei der querschnittsgelähmten Frau L. in Form von Kopfschmerzen geäußert haben und auch nicht vom Wehenschreiber verzeichnet werden, weshalb sie die Geburt nicht früher begleiteten.
Erwerbsarbeit
Frauen mit Behinderung gehören zur größten Gruppe der Nichterwerbspersonen. 57% von ihnen suchen keine Arbeit oder haben aufgegeben, eine Arbeit zu suchen und leben von Unterhalt oder Rente
. Dabei leben sie zum Teil mit sehr wenig Geld und sind häufiger von Armut betroffen als Männer. 28% der behinderten Männer im Alter von 25-45 verfügen über ein persönliches Nettoeinkommen von unter 700 Euro. Dies trifft auf 42% der behinderten Frauen zu
. 

Auch steigt die Arbeitslosenquote schwerbehinderter Frauen höher als die der Männer. Dennoch ist die die These, dass schwerbehinderte Frauen sehr viel schwerer einen Job finden als Männer seit den letzten Jahren nicht mehr haltbar. Denn die Beschäftigtenquote von Frauen mit Behinderung erhöhte sich mehr als die der Männer.
Zu einzelnen Zahlen:

Von 2005 bis 2006 stieg die Arbeitslosenzahl schwerbehinderter Menschen um 1,8% auf ca. 169.450. Schwerbehinderte Frauen waren umso stärker betroffen, als ihre Arbeitslosenquote sogar um 3,5% stieg. Dabei ist der Anstieg im Rechtskreis SGB II mit 13% Steigerung in einem Jahr besonders auffällig
. 
Während die Zahl der beschäftigten schwerbehinderten Menschen von 2003 bis 2005 um 1,2% stieg, stieg sie bei schwerbehinderten Frauen sogar um 4%
.
Auch in der beruflichen Rehabilitation zeigen sich geschlechtsspezifische Unterschiede. In stationären Einrichtungen der beruflichen Rehabilitation (BBW und BFW) liegt der Frauenanteil seit vielen Jahren unverändert bei ca. 30%. Bei wohnortnahen Einrichtungen ist der Frauenanteil mit ca. 35% höher.
In Werkstätten für behinderte Menschen arbeiten ca. 40% Frauen. Der Übergang von der Werkstatt für behinderte Menschen auf den Arbeitsmarkt gelingt Frauen weniger als Männer. Lediglich maximal 1/3 der vermittelten Arbeitsplätze werden mit Frauen besetzt. 
Statistik

Statistische Datenerhebungen zu Menschen mit Behinderungen sind zwar immer öfter - jedoch nicht durchgängig und häufig auch gar nicht - nach Geschlechtern aufgeschlüsselt. Weder der Bund, noch die Leistungsträger oder Leistungserbringer führen kontinuierlich geschlechtsspezifische Statistiken. So veröffentlicht die Bundesagentur für Arbeit ihre monatlichen Arbeitslosenstatistiken für schwerbehinderte Menschen geschlechtsneutral. Es gibt auch (neuere) Studien, die ausschließlich geschlechtsneutral agieren. Auch Krankenkassen, Werkstätten für behinderte Menschen, Wohnheime etc. führen nur zum Teil Frauen und Männer in ihren Daten auf.
Diese lückenhafte Statistiksituation führt dazu, dass geschlechtsspezifische Daten mühsam aus verschiedensten Studien und Datenblättern zusammengefügt werden müssen. Entsprechend ist auch schwer erkennbar, ob Leistungen für alle gleichermaßen gut zugänglich sind oder ob besondere Fördermaßnahmen für Frauen (oder Männer) notwendig sind.
Stellungnahme zu einzelnen Bereichen im Bericht

Kapitel 4
zu 4.2. Schulische Bildung und 4.3. Hochschulbildung
Die Schulausbildung ist ein elementarer Baustein für den weiteren Lebensweg, insbesondere für das Arbeitsleben. Der Bereich ist daher von großem Interesse. Im vorliegenden Bericht wird besonderes Augenmerk auf einen Zuwachs der gemeinsamen Beschulung behinderter und nichtbehinderter Kinder gelegt. Dies ist sehr zu begrüßen. Allerdings wäre es für den allgemeinen Überblick hilfreich gewesen, wenn nicht nur der sonderpädagogische Förderbedarf aufgeschlüsselt worden wäre, sondern kurz über weitere Schulabschlüsse behinderter Kinder berichtet worden wäre.
Zudem wird darauf verzichtet, zu kennzeichnen, wie die Verteilung von Mädchen und Jungen bei der schulischen Bildung ist. Dies ist sehr bedauerlich, weil so kein Gesamtbild von der Schule bis hin zur Teilhabe am Arbeitsleben erkennbar wird. 

Bei der Hochschulbildung hingegen wird zwischen weiblichen und männlichen Studierenden unterschieden.
Kapitel 5
Im Kapitel Teilhabe am Arbeitsleben wird an verschiedenen Stellen die Geschlechterverteilung benannt, insbesondere im Unterkapitel Ausbildung. Hier zeigt sich erfreulicherweise eine positive Entwicklung u.a. bei der Besetzung geförderter Ausbildungsstellen mit Frauen und der Inanspruchnahme wohnortnaher beruflicher Rehabilitation durch junge Frauen. 

In verschiedenen weiteren Unterkapiteln fehlen jedoch detaillierte Zahlen, obwohl sie offenbar erhoben werden, wie Berichte z.B. aus 2007 und 2008 zeigen:

zu 5.4.1 Eingliederungszuschüsse

Der vorliegende Behindertenbericht zeigt eindrücklich, dass sich die Eingliederungszuschüsse für schwerbehinderte Menschen in den letzten Jahren deutlich erhöht, zum Teil sogar verdoppelt haben. Dabei lässt er die Geschlechterperspektive jedoch leider aus, obwohl der Bericht der Bundesregierung über die Wirkungen der Instrumente zur Sicherung von Beschäftigung und zur betrieblichen Prävention von 2007 die Eingliederungszuschüsse nach § 218 und 219 SGB III geschlechtsdifferenziert aufführt.
In anderen Berichten der Bundesregierung ist zu lesen, dass „Frauen an beinahe allen Maßnahmen seltener teilnehmen als Männer“ (z.B. Bewerbungstraining, Arbeitstraining, ausbildungs- oder berufsvorbereitende Maßnahme)
. Es zeigt sich demnach, dass Eingliederungszuschüsse Frauen und Männer nicht gleichermaßen erreichen. Der vorliegende Bericht über die Lage behinderter Menschen geht dennoch leider nicht auf die geschlechtsspezifische Verteilung ein.
zu 5.4.2.1 Begleitende Hilfen im Arbeitsleben
Zu den begleitenden Hilfen im Arbeitsleben gehört auch die Arbeitsassistenz. Entsprechend des vorliegenden Berichts stieg die Zahl der geförderten Arbeitsassistenzen. 
Auch hier vermisst Weibernetz e.V. die genaue Aufsplittung nach Geschlecht, um zu schauen, ob der Trend aus dem Jahr 2006 fortlaufen ist. Damals waren knapp 60% der Assistenznehmenden Männer
.

zu 5.4.2.2 Unterstützung durch Integrationsfachdienste
Auch hier gibt es die Erkenntnis aus dem Jahr 2006, dass Frauen zumindest bei der Sicherung von Arbeitsplätzen im gleichen Umfang wie Männer profitieren
. Im vorliegenden Bericht wird darauf nicht eingegangen.
zu 5.4.3 Initiative „job – Jobs ohne Barrieren“ und Arbeitsmarktprogramm „Job4000“
Die äußerst positive Voraussetzung einer Förderung durch die Initiative „job“, indem in Anträgen zum Ausdruck kommen soll, dass Frauen mit Behinderung verstärkt berücksichtigt werden soll, wird im Bericht erwähnt. Ebenso ein herausragendes Projekt zur Qualifikation medizinischer Tastuntersucherinnen.
Beim Arbeitsmarktprogramm „Job4000“ fehlt wiederum eine geschlechtsspezifische Betrachtung, obwohl im ersten Zwischenbericht vom 31.3.2009 deutlich wird, dass Frauen mit 39% weniger erreicht werden als Männer (bis auf Sachsen und Rheinland-Pfalz). Das mag daran liegen, dass die Förderung der Beschäftigungsaufnahme von schwerbehinderten Frauen in Sachsen ein Bestandteil der Landesrichtlinie ist. Darüber hinaus zeigt der erste Zwischenbericht: Es sind deutlich mehr Ausbildungsplätze mit männlichen Auszubildenden besetzt worden. In den niedrigeren Gehaltsstufen sind die weiblichen Arbeitnehmer stärker vertreten, in den höheren Gehaltsstufen die Männer
.
zu 5.4.4 Kontinuierliche Verbesserung der Beschäftigungssituation und
5.4.5 Beschäftigung schwerbehinderter Menschen beim Bund
Der Bericht geht auf die erfreuliche Tatsache ein, dass die Zahl der beschäftigten schwerbehinderten Frauen von 2003 bis 2006 überproportional um 7,5 % gestiegen ist. 

Das wurde auch bereits in den wichtigsten Ergebnissen in Kapitel 3 erwähnt. Dass in diesem Schwerpunktkapitel zu Beginn des Berichts zunächst die positiven Entwicklungen dargestellt werden, ist nachvollziehbar.
In Kapitel 5.4.4 hingegen wird jedoch nicht nur die Beschäftigungssituation sondern auch die Arbeitslosigkeit thematisiert. Hier wird jedoch auf die Geschlechterperspektive verzichtet. Sie ist in diesem Fall auch nicht positiv. Im Gegenteil ist die Arbeitslosenquote schwerbehinderter Frauen – wie oben bereits beschrieben - ebenfalls überproportional gestiegen, im Rechtskreis SGB II liegt sogar eine Steigerung um 13% allein in einem Jahr vor (von 2005 bis 2006)
.
Wie die geschlechtergerechte Beschäftigung schwerbehinderter Menschen beim Bund ist, bleibt offen, da sie hier ebenfalls keine Erwähnung findet.
zu 5.6 Werkstätten für behinderte Menschen
In diesem Kapitel ist das Fehlen der Geschlechterperspektive ebenfalls bedauerlich, zumal sowohl die benannte Studie der Gesellschaft zur Integration, Sozialforschung und Betriebspädagogik gGmbH (ISB) als auch das benannte Projekt JobBudget differenzierte Zahlen liefert.
So liegt der Frauenanteil in Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM) bei ca. 40%, was ungefähr den Zahlen der Förderschülerinnen entspricht. In der Studie der ISB ist jedoch auch zu lesen, dass nicht alle WfbM geschlechtsspezifische Aussagen treffen können, weil sie diese nicht erheben. Dies gilt auch für Sozialhilfeträger. 

Die Daten der Studie gehen jedoch weit über die Beschäftigung in WfbM hinaus. Es werden sogar (geschlechtsspezifische) Aussagen zur Teilzeitarbeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt (Frauen mit Behinderung arbeiten häufiger Teilzeit), zur Verteilung in Integrationsprojekten (Frauenanteil liegt bei ca. 38%)
. 
Auch eine andere Studie aus dem Jahr 2007, in der es um den Verbleib und Verlauf in WfbM geht, kommt zu geschlechtsspezifischen Unterschieden beim Übergang von der WfbM auf den allgemeinen Arbeitsmarkt. Bei der Vermittlung aus der WfbM wurden zu zwei Drittel Männer und einem Drittel Frauen mit Lernschwierigkeiten vermittelt. Männer mit Lernschwierigkeiten wurden, gemessen an der Geschlechterverteilung in der WfbM, überproportional häufig aus der WfbM vermittelt
.
Schließlich liegen dem benannten Projekt „JobBudget“ inzwischen auch erste Erkenntnisse vor, dass Frauen den Übergang von der WfbM auf den Arbeitsmarkt nur selten probieren
.
All diese Erkenntnisse flossen in den Bericht jedoch nicht ein.

Kapitel 6
zu 6.1.3.8 Behinderten- und Rehabilitationssport, Funktionstraining

Die Veröffentlichung des Abschlußberichts des Projekts „SELBST - Selbstbewusstsein für behinderte Mädchen und Frauen“ vom BMFSFJ im Frühjahr 2009 findet im Bericht leider keine Erwähnung. Dies ist umso bedauerlicher, als der Bericht noch einmal die Sinnhaftigkeit der im SGB IX verankerten Übungen zur Stärkung des Selbstbewusstseins verdeutlicht. Denn trotz rechtlicher Verankerung werden diese Übungen bislang jedoch nicht angeboten. In der Praxis führt dies zu einer Verschlechterung gegenüber der Situation vor der Verankerung im SGB IX, da frühere Finanzierungsmöglichkeiten entsprechender Kurse mit Verweis auf den § 44 SGB IX weggefallen sind.
zu 6.1.4.1 RehaFutur – Fortschritt für moderne Rehabilitation nutzen
Die im Bericht der wissenschaftlichen Fachgruppe RehaFutur vom Mai 2009 erwähnten Ergebnisse fließen leider nicht in den vorliegenden Behindertenbericht ein. Dieser kommt u.a. zu dem Schluss, dass Frauen seltener Umschulungen finanziert bekommen. Auch sieht die Fachgruppe Hinweise, dass nicht alle Personengruppen gleichermaßen erreicht werden und empfiehlt, zu erforschen, ob bei psychisch beeinträchtigten Menschen, Frauen oder Menschen mit Migrationshintergrund Zugangsprobleme bestehen und ob ihre Belange berücksichtigt werden
.
Zusammenfassung und Fazit
Im vorliegenden Behindertenbericht wurden diverse Erfolge hinsichtlich der Gleichberechtigung von Frauen und Männern mit Behinderung dargestellt. Diese sind sehr erfreulich und zeigen, dass einzelne Maßnahmen zur Steigerung der Gleichberechtigung Früchte tragen.
Umso bedauerlicher ist es, dass der Behindertenbericht nicht durchgängig geschlechtsdifferenziert verfasst wurde, denn nur so kann geschaut werden, ob Maßnahmen Frauen und Männern gleichermaßen zugute kommen oder ob weitere Steuerungselemente notwendig sind, um eine Zielgruppe verstärkt anzusprechen. 

Zu großen Teilen ist nicht nachvollziehbar, dass trotz vorliegender Materialen – häufig eigene Berichte der Bundesregierung – kein geschlechtssensibler Behindertenbericht verfasst wurde.

Zum Teil liegen jedoch auch keine geschlechtsdifferenzierten Zahlen vor, weil sie nicht erhoben werden. Hier und in der geschlechtergerechten Erstellung des Behindertenberichtes besteht Aufholbedarf. Nicht zuletzt, weil auch die Behindertenrechtskonvention in Artikel 6 die mehrfache Diskriminierung von dass Frauen und Mädchen mit Behinderungen anerkennt und hierzu die Vertragsstaaten Maßnahmen ergreifen müssen, um diesen entgegenzuwirken. Dazu muss ein Staat jedoch genau hinschauen, um zu sehen, an welchen Stellen noch nachgebessert werden muss.
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